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Gesetze; Derordnungen der Reichsbehörden.

Bekanntmachung, betreffend den Eintritt in die Schutztruppe für Deutsch-
Ost-Afrika, sowie in den Kolonialdienst überhaupt.

Nachdem die Schutztruppe für Deutsch-Ost-Afrila in Bezug auf militärische Organi-
sation und Disziplin dem Reichslanzler (Reichs-Marine-Amt) unterstelllt worden ist, hat das
Auswärtige Amt (Kolonial-Abtheilung) die Bearbeilung der Personalien der Schutztruppe an
das Reichs-Marine-Amt abgegeben. Meldungen zum Eintritt in dieselbe würden milhin nun-
mehr an das Reichs Marine-Amt zu richten sein.

Hierbei wird wiederholt darauf hingewiesen, daß auf Grund der bisher bei dem Aus-
wärligen Amt eingegangenen Gesuche um Einstellung in die Schutztruppe bereits eine so beträcht-
liche Anzahl von Offizieren und Unteroffizieren vorgemerkt worden ist, daß für absehbarc zeit
ein Bedarf voraussichtlich nicht eintreten wird.

Anufragen wegen Verwendung im Dienste der Kolonialverwaltung sind an das Aus-
wärtige Amt zu richten, lönnen jedoch, da Valanzen nicht vorhanden sind, zur Zeit ebenfalls
leine Berücksichtigung finden.

Solchen Personen, welche bei privaten Gesellschaften Anstellung sinden möchten, bleibt
er überlassen, sich an diese Gesellschaften zu wenden. Es sind als solche zu neunen: die Deutsch-
Ostafrikanische Gesellschaft, Berlin, Wilhelmstraße 57/#8, die Deutsch-Ostafrilanische Plantagen-
Gesellschaft, Berlin, Kaiserin Augustastraße 71, die Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwest-
Afrika, Verlin, Wilhelmstraße 64, die Neu-Guinea-Kompagnic, Berlin, Behrenstraße 43, 44, die
Deuische Handels= und Plantagen-Gesellschaft der Südsee, Hamburg, Alte Gröningerstraße la.


